
AU - was ist erlaubt?
Beitrag von „Antimon“ vom 20. Dezember 2021 21:15

Sorry ... Ich hatte mich da in meinem ersten Beitrag wohl etwas flapsig ausgedrückt. Ja, ich bin
was trinken gegangen als ich zu 50 % schon wieder an der Schule war. Die ersten 6 Wochen,
die ich ganz daheim war, hab ich das nicht gemacht weil Alkohol 1. schlecht ist in Kombination
mit Schmerzmitteln und 2. sowieso schlecht für den Heilungsprozess eines Knochenbruchs ist.
Versicherungsrechtlich ist es bei uns ganz klar so geregelt, dass man mit einer Kürzung bis zur
vollständigen Verweigerung der Leistungen zu rechnen hat, falls man irgendwas veranstaltet,
was die Genesung effektiv beeinträchtigt. Und das ist nicht nur eine substanzlose Drohung, ich
weiss von Fällen in denen genau das passiert ist. Insbesondere die Unfallversicherer können da
echt pissig werden. Der behandelnde Arzt dokumentiert ja, was abgemacht wurde und wenn ich
nun auf die Idee käme mich während einer Teilkrankschreibung auf einer Höhentour im Wallis
zu übernehmen, dann widerspräche das ziemlich sicher der Dokumentation.
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